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Rundschreiben: 
Änderung in der Rechnungstellung Pflegekostenbeiträge ab Januar 2013 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Gemäss § 179 des Sozialgesetzes des Kantons Solothurn werden die Pflegekostenbeiträge an die 

stationäre Pflege für die Jahre 2012 und 2013 je zur Hälfte vom Kanton und der Gesamtheit der 

Einwohnergemeinden getragen. 

Die Heime stellen seit dem 1. Januar 2012 monatliche Rechnung für die Pflegekostenbeiträge an 

die Einwohnergemeinde am zivilrechtlichen Wohnsitz der betroffenen Person. Die 

solothurnischen Einwohnergemeinden haben diese Rechnungen bis jetzt beglichen und 

verrechnen die Ausgaben mit dem Kanton. 

Für Pflegekostenbeiträge ab Januar 2013 erfolgt bezüglich der Rechnungstellung nun folgende 

Änderung: 

Der Regierungsrat hat mit RRB Nr. 2012/1855 vom 11.09.2012 beschlossen, dass ab 1. Januar 2013 

die Heime die Pflegekostenbeiträge für Bewohner mit zivilrechtlichem Wohnsitz im Kanton 

Solothurn direkt mit dem Amt für soziale Sicherheit (ASO), Abteilung Sozialleistungen und 

Existenzsicherung abrechnen können. Eine Rechnungstellung direkt an die solothurnische 

Einwohnergemeinde entfällt somit für die Pflegekostenbeiträge ab Januar 2013. 

Die Beiträge der öffentlichen Hand an die Restkosten Pflege von IV-Rentnerinnnen (bis und mit 

max. 64. Altersjahr) und IV-Rentnern (bis und mit max. 65. Altersjahr) sind aber nach wie vor der 

Fachstelle „Betreuung und Pflege“, Abteilung Sozialinstitutionen und Organisationen des Amtes 

für soziale Sicherheit, Ambassadorenhof, 4509 Solothurn, in Rechnung zu stellen. 

Die Abteilung Sozialleistungen und Existenzsicherung des ASO richtet per Januar 2013 eine 

Clearingstelle ein, welche für die Kontrolle und Bezahlung der Rechnungen verantwortlich sein 

wird. 

Die Rechnungen für die Pflegekostenbeiträge vom Dezember 2012 sind noch an die zuständigen 

Gemeinden zu schicken. Die Rechnungstellung an die Clearingstelle ASO betrifft erst die 

Beiträge ab Januar 2013. 
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Der Rechnungsstellungsprozess wird für die Heime vereinfacht, da pro Heim nur noch eine 

monatliche Sammelrechnung für Pflegekostenbeiträge für Bewohner mit solothurnischem 

zivilrechtlichem Wohnsitz an die kantonale Clearingstelle zu schicken ist. Der Sammelrechnung 

sind wie bisher Kopien der Einzelrechnungen beizulegen. Die Einzelrechnungen sind nach 

Gemeinden alphabetisch zu sortieren. 

Es gilt folgender Ablauf: 

 

 

 

 

 

Die Sammelrechnung ist wie folgt darzustellen (siehe auch beiliegende Musterrechnung): 

   

 Unterteilung nach den verschiedenen solothurnischen Wohngemeinden der 

Heimbewohner; 

 Pro Wohngemeinde ist eine neue Seite zu wählen und das Zwischentotal ist anzugeben; 

 Die Bewohner sind innerhalb der Gemeindeaufteilung alphabetisch aufzuführen; 

 Auf der letzten Seite der Sammelrechnung ist das monatliche Gesamttotal der 

Pflegekostenbeiträge aufzuführen; 

 Für die Bezahlung ist ein Einzahlungsschein über die Gesamtsumme beizulegen. 

Die genaue Rechnungsadresse der Clearingstelle lautet: 

Amt für soziale Sicherheit, Abteilung Sozialleistungen und Existenzsicherung, Clearingstelle 

Pflegekostenbeiträge, Ambassadorenhof, 4509 Solothurn 

Die Clearingstelle wird sich bei den solothurnischen Einwohnergemeinden den zivilrechtlichen 

Wohnsitz der Bewohner bestätigen lassen, so dass keine Wohnsitzbestätigungen von den 

Heimen einzureichen sind. 

Der Rechnungsstellungsprozess sowie die Mustersammelrechnung wurden mit der Gemeinschaft 

Solothurnischer Alters- und Pflegeheime GSA abgesprochen. 
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Es ist geplant, Anfang 2. Quartal 2013 eine Info- / Austauschsitzung mit den Heimen 

durchzuführen, um die Erfahrungen nach dem 1. Quartal 2013 zu besprechen und notwendige 

Anpassungen vornehmen zu können. 

Für Bewohnerinnen und Bewohner mit ausserkantonalem zivilrechtlichem Wohnsitz ändert sich 

an der Rechnungsstellung nichts. Das Heim stellt die Pflegekostenbeiträge für diese 

Bewohnerinnen und Bewohner weiterhin an die zuständige ausserkantonale Wohngemeinde 

bzw. ausserkantonale Stelle. 

Ich danke Ihnen für die Umsetzung der Änderung. Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne zur 

Verfügung. 

Freundliche Grüsse 

 
Claudia Hänzi 
Abteilungsleiterin 
 

 

 

Beilage: Mustersammelrechnung 
 

 

Kopie: zur Kenntnis an die solothurnischen Einwohnergemeinden 


